
 
 
 
 

Hilfestellung bei Eingaben ins AÜK-Plus Programm 
 

Aus gegebenem Anlass weisen wir nochmals auf die Datenpflege der Pflichteingaben 
für das neue AU-QS-Verwaltungsprogramm hin AU-Plus- sowie Gutmann-QMS-
Softwarelösungen können zukünftig nicht mehr benutzt werden.  
 

Alle Daten, die Sie im AÜK-Plus Programm eingeben, müssen von den Innungen des 

Kraftfahrzeugtechnikerhandwerks Niedersachsen-Mitte und Osnabrück (IDKs) 

überprüft und bestätigt werden. 

Die IDKs können aber nur vollständige und korrekte Eingaben bestätigen. 

Die Eintragung als Kombigerät ist nicht möglich. Otto- (Fremdzündungsmotoren) und 

Diesel- (Kompressionszündungsmotoren) Messgeräte müssen getrennt voneinander 

im AÜK-Programm angelegt werden (beide Module einzeln). 

 

 



 
 
 
 

 

 

• Die herstellerspezifische Bezeichnung (z.B. HG 4, DMK o. Bosch BEA 070 o. 

AVL DiGas) ist auf dem Kalibierschein aufgeführt. 

 

  



 
 
 
 

 

• Das Baujahr finden Sie auf dem Gerät. 

 

 

  



 
 
 
 

 

• Die Ident-/Seriennummer finden Sie auf dem aktuellen Kalibrierschein. 

• In den meisten Fällen können Sie den Kalibrierschein über die QR 

Lesefunktion am Handy direkt aus dem Server des Kalibrierdienstleisters 

abrufen und digitalisieren. 

• Einige Dienstleister senden den QR Code auch per Post zu Ihnen. 

• Bei AVL Geräten (mit Servicevertrag) ist der Kalibrierschein nur mit dem QR-

Code abzurufen. 

• Der QR Code befindet sich am AU-Gerät auf einem blauen Aufkleber. 

• Diese korrekte Eingabe ist von Wichtigkeit, da die vom Tester generierte AU- 

Nachweisdatei vom AÜK-Plus Programm auf Plausibilität geprüft wird. 

 

 



 
 
 
 

• OBD Scantool (E OBD Auslesegerät): Vorhandensein ist eine Vorrausetzung 

für die OBD Fahrzeuge. 

  



 
 
 
 

• Die Softwareversion finden Sie auf dem aktuellen AU Nachweisausdruck 

sowie auch den AU Leitfaden. 

 

 

  



 
 
 
 

Die Fehlergrenze (Diesel) und die Genauigkeitsklasse (Otto) finden Sie auf dem 

jeweiligen Kalibrierschein. 

 

 

 



 
 
 
 

Wichtig: 

 

Ihre Angaben zur Eichung und Kalibrierung müssen als Dokumente nachgewiesen 

werden und digital ins AÜK-Plus Programm eingepflegt werden. 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

 

Die Kalibrierscheine können Sie, wie schon beschrieben, mit dem QR-Code abrufen. 

Die Eichung können Sie mit dem Gebührenbescheid des Eichamtes (bitte Vorder- und 

Rückseite) nachweisen. 

Sollte die Eichung über WM durchgeführt worden sein, reicht es, den Lieferschein 

einzupflegen. 

 

  



 
 
 
 

Besonderheit bei AVL Geräten: 

Geräte mit Servicevertrag werden beim Hersteller kalibriert und geeicht. 

Hier bitte das Wartungsprotokoll vom Hersteller/Kalibrierdienstleister mit als 

Eichdokument hinterlegen. 

 

Wartungstauschgeräte:  

Wartungstauschgeräte müssen als Neugeräte eingepflegt werden.  

Die bis zu dem Zeitpunkt verwendeten Tauschgeräte dürfen NICHT gelöscht werden, 

da sonst keine Gerätehistorie für den eingesetzten Prüfzeitraum mehr besteht. 

 


